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AMTLICHER ANZEIGER SA
A
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Einladung ordentliche 
Gemeindeversammlung
vom Freitag, 17. Juni 2016, 20.00 
Uhr, Hotel Landhaus, Saanen

Geschäfte
1. Spezialfinanzierung Infrastruk-

turabgaben: Auflösung
 Auflösung z. G. Investitionsprojekt 

Sanona und Aufhebung Reglement
2. Jahresrechnung 2015: Nachkre-

dit zu Voranschlag 2015 und Ge-
nehmigung

 Bewilligung Nachkredit zu Voran-
schlag 2015 und Genehmigung der 
Jahresrechnung 2015 mit einem 
Aufwand von Fr. 91 044 328.58, ei-
nem Ertrag von Fr. 87 201 081.13 
und einem Aufwandüberschuss von 
Fr. 3 843 247.45

3. Verschiedenes

Die Erläuterungen zu den Traktanden 
erscheinen im «Anzeiger von Saanen» 
vom 24. Mai 2016. Beschwerden gegen 
Versammlungsbeschlüsse sind innert 
30 Tagen nach der Versammlung 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Obersimmental-
Saanen in Saanen einzureichen (Art. 
63 ff. Verwaltungsrechtspflegegesetz 
VRPG). Die Verletzung von Zuständig-
keits- und Verfahrensvorschriften ist 
sofort zu beanstanden (Artikel 49a Ge-
meindegesetz GG; Rügepflicht). Wer 
rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unter-
lassen hat, kann gegen Wahlen und 
Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen.
Wir laden alle stimmberechtigten Ein-
wohnerinnen und Einwohner, welche 
das 18. Altersjahr vollendet haben und 
seit mindestens 3 Monaten in der Ein-

wohnergemeinde Saanen angemeldet 
sind, herzlich zu dieser Versammlung 
ein.
Saanen, 10. Mai 2016

Gemeinderat von Saanen

Planung und Neubau 
Campingbrücke Saanen

Ausschreibung 
Totalunternehmerauftrag
Aufgabenbeschrieb: Übernahme der 
Planungsaufgaben sowie der Bauaus-
führung zum Neubau der Campingbrü-
cke Saanen (Neubau gedeckte Brücke 
unter Einhaltung ihres Charakters), in 
Form eines Totalunternehmerauftrags. 
Das Pflichtenheft kann ab sofort zu den 
Bürozeiten auf der Bauverwaltung 
Saanen, Fachbereich Infrastrukturen, 
eingesehen werden. Die Einwohnerge-
meinde Saanen lädt alle interessierten 
Unternehmen ein, sich für den Total-
unternehmerauftrag zu bewerben.
Anmeldeschluss für die definitive 
Teilnahme: 10. Juni 2016.
Der Totalunternehmerauftrag wird im 
Einladungsverfahren gemäss ÖBV aus-
geschrieben.
Der Gemeinderat entscheidet, welche 
Bewerber aus dem Kreis der angemel-
deten Interessenten zur Submission 
eingeladen werden. Die Bauausfüh-
rung erfolgt voraussichtlich im Jahr 
2017. Bauverwaltung Saanen

Kehrichtabfuhr 
über Pfingsten
Montag, 16. Mai 2016

Die Abfuhr in den Gebieten Saanen, 
Schönried und Saanenmöser wird auf 
Donnerstag, 19. Mai 2016 verlegt.

Bauverwaltung Saanen

Bau- und Ausnahme- 
gesuch Nr. 2016-087

Baugesuchsteller: Einfache Gesell-
schaft Stafel Längi Weid, v. d. Benz 
Hauswirth, Lauenenstrasse 10, 3780 
Gstaad
Projektverfasser: Vitogaz Switzer-
land AG, Customer Service Center, A 
Bugeon, 2087 Cornaux NE
Bauvorhaben: Verlegung eines erd-
verlegten Propangastanks mit einem 
Volumen von 4.3 m3 gemäss geltenden 
EKAS-Richtlinien, auf Saanen GBB Nr. 
6471, Berschelstrasse, 3780 Gstaad
Ort: 3780 Gstaad
Strasse/Nr.: Berschelstrasse
Parzelle: 6471
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Ausnahme: Art. 24 RPG nicht land-
wirtschaftliche Bauten ausserhalb der 
Bauzone
Einsprachefrist: vom 10. Mai bis 9. 
Juni 2016
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Einsprachen: Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind innerhalb 
der Einsprachefrist an die Bauverwal-
tung, 3792 Saanen, einzureichen.
Gesuchsakten: Es wird auf die aufge-
legten Gesuchsakten verwiesen.
Lastenausgleich: Begriff des Lasten-
ausgleichs (Art. 30 BauG): Nutzt ein 
Grundeigentümer einen Sondervorteil, 
der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung oder sonstwie in wesentlicher Ab-
weichung von den örtlichen Bauvor-
schriften zu Lasten eines Nachbars ein-
geräumt ist, so hat er diesen Nachbarn 
zu entschädigen, wenn die Beeinträchti-
gung erheblich ist. Gemäss Art. 31 BauG 
sind Lastenausgleichsbegehren inner-
halb der Einsprachefrist anzumelden.
Saanen, 10. Mai 2016

Einwohnergemeinde Saanen
Bauverwaltung

Bau- und Ausnahme- 
gesuch Nr. 2010-061.001

Baugesuchsteller: Würsten-Bruderer 
Susanne, v.d. Rossetti + Wyss Architek-
ten AG, Dachslerenstrasse 10, 8702 
Zollikon
Projektverfasser: Rossetti + Wyss Ar-
chitekten AG, Dachslerenstrasse 10, 
8702 Zollikon

Bauvorhaben: Projektänderung um-
fasst im Wesentlichen: interne Grund-
rissanpassungen, zusätzliches Dach-
fenster und geringfügige Fassadenän-
derungen, auf Saanen GBB Nr. 6506, 
Bodenstrasse 84, 84a, 3783 Grund
Ort: 3783 Grund
Strasse/Nr.: Bodenstrasse 84, 84a
Parzelle: 6506
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Ausnahmen: Art. 24 RPG nichtland-
wirtschaftliche Bauten ausserhalb 
Bauzone
Einsprachefrist: vom 10. Mai bis 9. 
Juni 2016
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Einsprachen: Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind innerhalb 
der Einsprachefrist an die Bauverwal-
tung, 3792 Saanen, einzureichen.
Gesuchsakten: Es wird auf die aufge-
legten Gesuchsakten verwiesen.
Lastenausgleich: Begriff des Lasten-
ausgleichs (Art. 30 BauG): Nutzt ein 
Grundeigentümer einen Sondervorteil, 
der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung oder sonstwie in wesentlicher 
Abweichung von den örtlichen Bauvor-
schriften zu Lasten eines Nachbars 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nach-
barn zu entschädigen, wenn die Beein-
trächtigung erheblich ist. Gemäss Art. 
31 BauG sind Lastenausgleichsbegeh-
ren innerhalb der Einsprachefrist an-
zumelden.
Saanen, 10. Mai 2016
 Einwohnergemeinde Saanen
 Bauverwaltung

Änderung und Neufassung der 
Überbauungsordnung Nr. 17, «Sol-
sana», Saanen

Öffentliche Auflage
Der Gemeinderat von Saanen bringt 
gestützt auf Art. 60 des Baugesetzes 
die Änderung und Neufassung der 
Überbauungsordnung Nr. 17, «Solsa-
na», Saanen zur öffentlichen Auflage.
Die bestehende Überbauungsordnung 
wird soweit angepasst, dass geplante 
Um- und Erweiterungsvorhaben reali-
siert werden können.
Die Akten liegen vom 10. Mai bis 10. 
Juni 2016 im Sekretariat der Bauver-
waltung Saanen öffentlich auf.
Während der Auflagefrist kann jeder-
mann schriftlich und begründet Ein-
sprache erheben. Die Einsprachen sind 
an die Einwohnergemeinde Saanen, 
Abteilung Raumplanung, Schönried- 
strasse 8, 3792 Saanen zu richten.
Saanen, 3. Mai 2016
 Der Gemeinderat von Saanen

Öffentliche Planauflage
Änderung Zonenplan Nr. 3, Saanen, 
Zone für öffentliche Nutzung (ZöN) 
A42, Erweiterung Winterparkplatz 
Walischi, GBB Nr. 2706.01

Der Gemeinderat von Saanen bringt 
gestützt auf Art. 60 des Baugesetzes 
vom 9. Juni 1985 die vorerwähnte Än-
derung (bestehend aus Ausschnitt Zo-
nenplan und Erläuterungsbericht) zur 
öffentlichen Auflage.
Die Akten liegen vom 10. Mai bis 10. 
Juni 2016 im Sekretariat der Bauver-
waltung Saanen öffentlich auf.
Einsprachen und Rechtsverwahrun-
gen sind innerhalb der Auflagefrist 
schriftlich und begründet bei der Ein-
wohnergemeinde Saanen, Fachbereich 
Raumplanung, Schönriedstrasse 8, 
3792 Saanen einzureichen.
Saanen, 3. Mai 2016
 Der Gemeinderat von Saanen

Bau- und Ausnahme- 
publikation
Baugesuchsteller: Einwohnergemein-
de Saanen, Liegenschaftsverwaltung, 
Schönriedstrasse 8, 3792 Saanen
Projektverfasser: Jaggi & Partner AG, 
Architektur Innenarchitektur, Suter- 
strasse 1, 3780 Gstaad
Bauvorhaben: Umbau und Sanierung 
des «alten Amthauses»
Nutzungsart: eine Erstwohnung und 
vier Wohnungen ohne Nutzungsbe-
schränkung
Masse: siehe Planunterlagen
Bauart: bestehend

Gemeinde Saanen

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Verwaltungskreis  
Obersimmental-Saanen

Einschreibedaten Wirtschafts- 
schule Thun, Standort Gstaad

Orientierung und Ein-
schreibung für Lernende 
ab Sommer 2016
im Einzugsgebiet der Wirtschaftsschu-
le Thun, Standort Gstaad

Dienstag, 14. Juni 2016

Detailhandelsfachleute
(dreijährige Lehre)
16.00 Uhr, Zimmer 3
Kaufleute EFZ Profil E
17.00 Uhr, Zimmer 3

Wirtschaftsschule Thun, Standort 
Gstaad, Ebnit, 3780 Gstaad
Unterrichtsbeginn: Montag, 15. Au-
gust 2016

Kaufleute Profile B und M (BM 1), Bü-
roassistentinnen und -assistenten EBA 
sowie Detailhandelsassistentinnen 
und -assistenten EBA müssen sich in 
Thun anmelden:
Kaufleute, Profil B
Dienstag, 21.6.16, 9.15 Uhr
Kaufleute, Profil M
Dienstag, 21.6.16, 13.30 Uhr
Büroassistenten
Dienstag, 21.6.16, 14.45 Uhr
Detailhandelsassistenten
Montag, 20.6.16, 11.00 Uhr

Detaillierte Informationen zu den Ein-
schreibungen finden Sie unter 
www.wst.ch. Rektorat

Dach: bestehend
Standort: Saanen, Dorfstrasse 85, Par-
zelle Nr. 160
Baugebiet: Dorfkernzone DK1
Beanspruchte Ausnahmen:
– Unterschreiten der Mindestanzahl 

Kellerabteile
– Unterschreitung der Mindestfens-

terflächen
– Unterschreiten der Mindestraumhö-

he
Betroffene Schutzzonen, -gebiete 
oder -objekte: Ortsbildschutzgebiet 
Saanen, erhaltenswertes K-Objekt 
Auflagestelle: Bauverwaltung Saanen
Einsprachestelle: Regierungsstatthal-
teramt Obersimmental-Saanen, Amt-
haus, 3792 Saanen
Auflage- und Einsprachefrist: bis 
und mit 9. Juni 2016
Es wird auf die aufgelegten Gesuchs-
akten sowie die aufgestellten Profile 
verwiesen.
Einsprachen, Rechtsverwahrungen 
und Lastenausgleichsansprüche: 
Einsprachen und Rechtsverwahrun-
gen sind bei der Einsprachestelle 
schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, eben-
falls allfällige Begehren um Lastenaus-
gleich. Lastenausgleichsansprüche, die 
dem Regierungsstatthalteramt Ober-
simmental-Saanen innert der Einspra-
chefrist nicht angemeldet werden, ver-
wirken (Art. 31 Baugesetz).
Begriff des Lastenausgleichs ge-
mäss Art. 30 und 31 Baugesetz: 
Nutzt ein Grundeigentümer einen Son-
dervorteil, der ihm durch eine Ausnah-
mebewilligung, eine Überbauungsord-
nung oder sonstwie in wesentlicher 
Abweichung von örtlichen Bauvor-
schriften zulasten eines Nachbars ein-
geräumt ist, so hat er diesen Nachbar 
zu entschädigen, wenn die Beeinträch-
tigung erheblich ist.
 Der Regierungsstatthalter von
 Obersimmental-Saanen: M. Teuscher

Bau- und 
Gastgewerbepublikation
Baugesuchsteller: Doris’ Kaffeestube, 
Doris Gerlach, Hindergässli 3, 3792 
Saanen
Bauvorhaben: Gesuch für eine Be-
triebsbewilligung A (Aperobar ohne 
Küche)
Betriebsart: Öffentlicher Gastgewer-
bebetrieb mit Alkoholausschank
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 
7.30 bis 19.00 Uhr, Samstag 7.30 bis 
17.00 Uhr
Standort: Saanen, Hindergässli 3, Par-
zelle Nr. 1412
Baugebiet: Dorfkernzone DK1
Betroffene Schutzzonen, -gebiete 
oder -objekte: Ortsbildschutzgebiet 
Saanen
Auflagestelle: Bauverwaltung Saanen
Einsprachestelle: Regierungsstatthal-
teramt Obersimmental-Saanen, Amt-
haus, 3792 Saanen
Auflage- und Einsprachefrist: bis 
und mit 2. Juni 2016
Es wird auf die aufgelegten Gesuchs-
akten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen: Einsprachen und Rechtsver-
wahrungen sind bei der Einsprache-
stelle schriftlich und begründet inner-
halb der Auflagefrist einzureichen.
 Der Regierungsstatthalter von
 Obersimmental-Saanen: M. Teuscher

Bau- und Ausnahme- 
gesuch Nr. 2016-073

Baugesuchsteller: Matti Immobilien 
AG, Dorfstrasse 106, 3792 Saanen
Projektverfasser: Chaletbau Matti Ar-
chitektur AG, Rotlistrasse 1, 3780 
Gstaad
Bauvorhaben: Umbau der Scheune zu 
einem Laufstall für Pferde mit angren-
zendem Auslauf, auf Saanen GBB Nr. 
3714, Schönriedstrasse 25a, 3792 Saa-
nen
Ort: 3792 Saanen
Strasse/Nr.: Schönriedstrasse 25a
Parzelle: 3714
Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Ausnahme: Art. 24 ff. RPG nicht land-
wirtschaftliche Bauten ausserhalb der 
Bauzone
Einsprachefrist: vom 3. Mai bis 2. 
Juni 2016

Wegen Pfingsten erscheint  
der nächste 

«Amtliche Anzeiger Saanen»  
am Mittwoch, 18. Mai. 

Redaktionsschluss ist am  
Dienstag, 17. Mai um 9.00 Uhr. 

Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Einsprachen: Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind innerhalb 
der Einsprachefrist an die Bauverwal-
tung, 3792 Saanen, einzureichen.
Gesuchsakten und Profile: Es wird 
auf die aufgelegten Gesuchsakten so-
wie auf die aufgestellten Profile ver-
wiesen.
Lastenausgleich: Begriff des Lasten-
ausgleichs (Art. 30 BauG): Nutzt ein 
Grundeigentümer einen Sondervorteil, 
der ihm durch eine Ausnahmebewilli-
gung oder sonstwie in wesentlicher 
Abweichung von den örtlichen Bauvor-
schriften zu Lasten eines Nachbars 
eingeräumt ist, so hat er diesen Nach-
barn zu entschädigen, wenn die Beein-
trächtigung erheblich ist. Gemäss Art. 
31 BauG sind Lastenausgleichsbegeh-
ren innerhalb der Einsprachefrist an-
zumelden.
Saanen, 3. Mai 2016
 Einwohnergemeinde Saanen
 Bauverwaltung

Baugesuch Nr. 2016-074

Baugesuchsteller: Gibson Clive, v.d. 
Robert Stutz, Büro für Bauleitungen, 
Rialtostrasse 1, 3780 Gstaad
Projektverfasser: Robert Stutz, Büro 
für Bauleitungen, Rialtostrasse 1, 3780 
Gstaad
Bauvorhaben: Einbau von 1 Dachfens-
ter in die Dachfläche Richtung Süd-
Osten, auf Saanen GBB Nr. 1045, Bis-
senstrasse 48, 3780 Gstaad
Ort: 3780 Gstaad
Strasse/Nr.: Bissenstrasse 48
Parzelle: 1045
Nutzungszone: Wohnzone W3a
Einsprachefrist: vom 3. Mai bis 2. 
Juni 2016
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Gesuchsakten und Profile: Es wird 
auf die aufgelegten Gesuchsakten so-
wie auf die aufgestellten Profile ver-
wiesen.
Einsprachen: Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind innerhalb 
der Einsprachefrist an die Bauverwal-
tung, 3792 Saanen, einzureichen.
Saanen, 3. Mai 2016

Einwohnergemeinde Saanen
Bauverwaltung

Projektänderung nach Art. 43 
BewD zum

Baugesuch Nr. 2015-004.001

Baugesuchsteller: von Allmen Chalet-
bau AG, Lauenenstrasse 75, 3780 
Gstaad
Projektverfasser: von Allmen Chalet-
bau AG, Lauenenstrasse 75, 3780 
Gstaad
Bauvorhaben: Projektänderung um-
fasst im Wesentlichen: Interne Grund-
rissänderungen, Einbau eines zusätz-
lichen Dachfensters sowie geringfügi-
ge Fassadenänderungen, auf Saanen 
GBB Nr. 1110, Lauenenstrasse 75, 3780 
Gstaad
Ort: 3780 Gstaad
Strasse/Nr.: Lauenenstrasse 75
Parzelle: 1110
Nutzungszone: Wohn- und Gewerbe-
zone
Einsprachefrist: vom 3. Mai bis 2. 
Juni 2016
Auflageort: Bauverwaltung Saanen
Gesuchsakten und Profile: Es wird 
auf die aufgelegten Gesuchsakten so-
wie auf die aufgestellten Profile ver-
wiesen.
Einsprachen: Einsprachen und 
Rechtsverwahrungen sind innerhalb 
der Einsprachefrist an die Bauverwal-
tung, 3792 Saanen, einzureichen.
Saanen, 3. Mai 2016
 Einwohnergemeinde Saanen
 Bauverwaltung

Baupublikation
Baugesuchsteller: Bach & Perreten 
Holzbau AG, Mettlenstrasse 16, 3780 
Gstaad und Moratti Mettlen AG, Wali-
schistrasse 44, 3792 Saanen
Projektverfasser: Bach & Perreten 
Holzbau AG, Mettlenstrasse 16, 3780 
Gstaad
Bauvorhaben: Erweiterung und Zu-

Herbi, der prächtige Zuchtstier
LANDWIRTSCHAFT Am 3. Mai 2016 war 
für Familie Bergmann aus Abländschen 
ein grosser Tag, konnte sie doch erneut 
einen grossartigen Zuchterfolg aus ih-
rem Stall mit ihrem 4½-jährigen Origi-
nalbraunvieh-Zuchtstier und dessen 
Nachkommen präsentieren.

HANSPETER VENNER

Ein schön geschmückter und übersicht-
lich gestalteter Ausstellungsplatz mit 
Willkommensplakat und prächtigen 
Glocken und Treicheln lud Besucher 
aus nah und fern ein. Unter den gut 100 
Besuchern waren sowohl viele Sach-
verständige als auch Leute, die Freude 
an einem prächtigen Viehbestand ha-
ben. So waren nicht nur Besucher aus 
der Region, sondern aus Interlaken, 
dem Muotathal, aus Giswil, Bürglen, St. 
Peterszell etc. anwesend.

Zuvorderst in der Reihe war Herbi, 
der 4½-jährige Originalbraunvieh-
Zuchtstier, angebunden. Ferdinand 
Bergmann kaufte ihn seinerzeit als  
einjährigen Stier in der Innerschweiz. 
Er wiegt heute um die 1200 kg und ist 
sehr gut bemuskelt. Der Stier wird mit 
3 mal 5 Punkten (Exterieur, Becken, 
Fundament) resp. mit 94 Punkten be-
wertet. Er gehört somit zur Gruppe der 
Spitzentiere.

Neben Herbi waren 22 Nachkommen 
angebunden, die mit einer Ausnahme 
im Stall Bergmann geboren wurden. Es 
standen 3 Kühe, 1 tragendes Rind, 16 
Jungtiere und 2 Stierkälber zur Schau. 
Chefexperte Stefan Hodel aus Zug 
nahm die Bewertung der Tiere vor, die 
jeweils in Dreiergruppen vorgeführt 
wurden.

Nach der Beurteilung kommentierte 
Stefan Hodel die Zuchtfamilie. Mit gros-
ser Befriedigung gab er unter anderem 
die folgenden Beurteilungen bekannt: 
Pt.-Leistung: 15 von möglichen 20 Ma-
ximalpunkten; Exterieur: 32 von 40 Ma-
ximalpunkten; Bemuskelung: 3 von 5 
Maximalpunkten; Gesamteindruck: 3 
von 5 Maximalpunkten; Gesamtnote: 
Klasse B mit 53 Punkten (nur 2 Punkte 
unter der Maximalklasse A).

Mit Recht darf die Familie Bergmann 
sehr stolz sein auf diese Resultate einer-
seits und auf die prächtigen Tiere ande-
rerseits. Unweigerlich kann man die 
Frage stellen, was es braucht für einen 
derartigen Erfolg. Sicherlich braucht es 
ausgezeichnete Abstammungstiere, 
sorgfältige P�ege und Fütterung sowie 
eine aufmerksame Verfol-gung der ge-
netischen Daten. Dazu benötigt es ein 
gutes Auge, um den Typ, die Eigenschaf-
ten sowie Kennzeichen der Tiere zu er-
kennen und zu beobachten. Nicht zuletzt 
gehört aber auch eine gewisse Portion 
Glück dazu.

Im Anschluss wurde der Erfolg bei ei-
nem urchigen Apéro mit entsprechen-
der Tranksame, Züpfe und Hobelkäse 
gefeiert. Es bot sich dabei die Gelegen-
heit, nicht nur weiter zu fachsimpeln, 
sondern auch zu gratulieren und das zu-
friedene Beisammensein zu geniessen.

Zuletzt waren alle Gäste zu einem 
feinen Mittagessen mit warmer Ham-
me und Kartoffelsalat sowie einem Des-
sert eingeladen. Das Wetter meinte es 
recht gut, die Bewertung und der Apé-
ro konnten bei Sonnenschein durchge-
führt werden. Zum Mittagessen hin be-
gann es recht zu schütten und alle 
konnten in den Garagen «Schärme» 
�nden.

Der erfolgreiche Tag ist sicherlich 
eine grosse Anerkennung und ein Dank 
für die täglich harte Arbeit von Familie 
Heidi und Ferdinand Bergmann, inklu-
sive der vier Kinder Martin, Daniela, 
Toni und Andrea, die auch ständig tat-
kräftig mithelfen im Betrieb.

Abschliessend darf der Familie Berg-
mann zum Zuchterfolg in Abländschen 
von Herzen gratuliert und weiterhin 
Glück und Erfolg in Haus und Hof ge-
wünscht werden.

Schauplatz bei Familie Bergmann FOTOS: HANS-PETER VENNER

Herbi, der Originalbraunvieh-Zuchtstier

Bewertung der Tiere durch den Chefexperten Stefan Hodel
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